
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Vertriebspartner,  
 
aufgrund der jetzigen Situation bzgl. Corona Virus werden immer mehr Fragen an uns herangetragen, 
so z.B. bzgl.  
 

- Kurzarbeitergeld 
- Arbeitgeberzuschuss 
- Überschreibung Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) 
- Leistungsfragen Corona 

 
Besonders hinweisen möchte ich auf das Rundschreiben vom 22.03.2017 des GKV-
Spitzenverbandes. Die relevanten Passagen befinden sich auf Seite 15 und 17:  
 
Seite 15 

Jahresarbeitsentgeltgrenze, 
das ohne Auswirkungen auf den Versicherungsstatus bleibt, wird nur in engen 
Grenzen für zulässig und vertretbar erachtet und ist auf wenige Sachverhalte beschränkt. Hier in 
Betracht kommen im Wesentlichen die Fälle der Kurzarbeit (mit Ausnahme des Bezugs von 
Transferkurzarbeitergeld) 
und der stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben. In diesen 
Fällen bleibt der Versicherungsstatus für die Dauer des jeweiligen Tatbestandes unverändert. Dies 
ist gerechtfertigt, da das aus Anlass der Kurzarbeit oder der Wiedereingliederung ausfallende 
regelmäßige 
Arbeitsentgelt durch eine Entgeltersatzleistung (Kurzarbeitergeld bzw. Krankengeld) 

 
 
Seite 17 

Auswirkungen 
auf den krankenversicherungsrechtlichen Status bleiben, zählen insbesondere: 

 Zeiten der Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf der Entgeltfortzahlung (unabhängig davon, 
ob 

 Krankengeld oder Krankentagegeld gezahlt wird), 
 Zeiten des Bezugs von Verletztengeld, Übergangsgeld oder Versorgungskrankengeld, 
 Zeiten des Bezugs von Mutterschaftsgeld, 
 Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld mit Ausnahme des 

Transferkurzarbeitergeldes nach § 111 SGB III, 
 Zeiten, in denen sich der Arbeitnehmer rechtmäßig im Arbeitskampf befand, 
  

 
Meine Bewertung danach: Wird ein Arbeitnehmer aktuell durch Corona in Kurzarbeit geschickt und 
fällt mit seinem Entgelt unter die JAEG, hat das keine Auswirkungen auf den Versicherungsstatus. Die 
PKV kann demnach unverändert fortgeführt werden, weil keine Versicherungspflicht eintritt. Eine 
rechtsverbindliche Feststellung kann natürlich nur die GKV vornehmen. 
 
Des Weiteren füge ich Ihnen Informationsblatt bzgl. Leistungsfragen in Bezug auf Corona bei.  
 
Ich hoffe Ihnen hier einige wichtige Informationen geben zu können.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bleiben Sie gesund! 
 



 
Mit herzlichen Grüßen aus München 
________________________________________________________ 
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Corona:
Informationen für Sie als Vertriebspartner der SIGNAL IDUNA

Stand: 23.03.2020

Der Umgang mit der derzeitigen Corona-Virusgefahr stellt sowohl unsere Gesellschaft als auch die gesamte Wirt-
schaft vor große Herausforderungen. Wir möchten Ihnen gegen die wachsende Verunsicherung regelmäßig Infor-
mationen und Orientierung bieten.

SIGNAL IDUNA ist gegenüber Ihren Kunden und Vertriebspartnern weiterhin voll geschäftsfähig. Unsere techni-
sche Infrastruktur und Ausstattung lassen dies auch zu, wenn ein großer Teil der Mitarbeiter im Home-Office ar-
beitet. Sie erleichtern die Zusammenarbeit in dieser Krise, wenn Sie mit den Mitarbeitern der SIGNAL IDUNA vor-
rangig die Kommunikation per Skype und E-Mail nutzen und möglichst viele Dokumente digital übermitteln.

Beratungsgespräche sollten möglichst nur noch telefonisch durchgeführt werden. Wir prüfen derzeit, wie wir Ihre 
Ansprechpartner technisch für die Remoteberatung befähigen können. 

Die elektronische Beratung ist IDD-konform und die elektronische Vertragsunterzeichnung rechtssicher möglich. 
Persönliche Kundenkontakte sollten möglichst nur noch im Ausnahmefall und nur auf Wunsch des Kunden statt-
finden.

Das Corona Infoportal im Maklerportal der SIGNAL IDUNA wird regelmäßig aktualisiert und liefert Informationen 
zu den Maßnahmen des Unternehmens.

Auch wirtschaftlich wollen wir Sie und Ihre Kunden unterstützen: Insbesondere prüfen wir kurzfristig 
Schritte zur Vermeidung von Storni und zum Erhalt der Versicherungsverträge. Über die Ergebnisse wer-
den wir Sie zeitnah informieren.

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen diese schwierige Situation meistern. Wir versprechen 
Ihnen auch weiterhin als verlässlicher Partner an Ihrer Seite zu stehen. 

Bleiben Sie gesund!



Das sollten Sie zu KV-Leistungsfragen und das Coronavirus wissen …

Durch das Coronavirus häufen sich auch bei SIGNAL IDUNA die Fragen hinsichtlich der Leistungen 
einer PKV. Das sollten Sie jetzt wissen ...

Wie ist die Kostenerstattung für Untersuchungen/ Behandlungen im Zusammenhang mit dem
Coronavirus?
Wichtig zu wissen, dass unsere Versicherten in diesem Krisenfall bei SIGNAL IDUNA bestens 
aufgehoben sind und dass wir auch bei Corona unsere Leistungen zur Verfügung stellen. Dabei sind 
folgende Fälle zu unterscheiden:

1. Test auf das Coronavirus
Der Corona-Test bei Verdachtsfällen stellt eine diagnostische Maßnahme dar, die 
unabhängig vom Testergebnis als medizinisch notwendige Heilbehandlung zu qualifizieren 
ist. Der Test ist keine Vorsorgeuntersuchung, sondern wird als medizinisch notwendige 
Heilbehandlung eingestuft und dementsprechend im tariflichen Umfang erstattet. Über die 
Notwendigkeit des Tests entscheidet der behandelnde Arzt. Folglich fallen alle notwendigen 
Nachweis- und Behandlungskosten in die Leistungspflicht der PKV. 

2. PKV-Versicherter ist an Corona erkrankt
Bestätigt sich der Coronaverdacht, fallen die weiteren stationären und/oder ambulanten 
Behandlungsmaßnamen grundsätzlich unter den Versicherungsschutz der PKV und werden 
ebenfalls tariflich erstattet. Die Entscheidung, ob die Behandlung ambulant oder stationär 
durchgeführt wird, trifft der behandelnde Arzt des Patienten bzw. ein aufnehmendes
Krankenhaus.

SIGNAL IDUNA intern
Wichtiger Hinweis zu sämtlichen SIGNAL IDUNA Vollversicherungstarifen mit 
Hausarztprinzip: Das Hausarztprinzip findet für Erstkontakte und medizinische 
Behandlungen im Zuge der Erkrankungen ausgelöst durch das Coronavirus KEINE 
ANWENDUNG!! Die durch Nicht-Inanspruchnahme des Hausarztmodells fällige 
Selbstbeteiligung entfällt.

3. PKV-Versicherter ist arbeitsunfähig – Entgeltfortzahlung und Krankentagegeld
Arbeitnehmer erhalten im Krankheitsfall auch bei einer Coronaerkrankung die gesetzliche 
bzw. vertragliche Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber (im Regelfall 6 Wochen). Dauert 
der Krankheitsfall durch Corona länger als 6 Wochen, hat der Arbeitnehmer grundsätzlich 
einen Anspruch auf Krankentagegeld, wenn die weiteren bedingungsgemäßen 
Voraussetzungen vorliegen.

Gilt gemäß § 31 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ein berufliches Tätigkeitsverbot, besteht ein 
Anspruch auf Entschädigungsleistungen gemäß § 56 IfSG. Dieser Anspruch ist mit der 
zuständigen Behörde (z. B. in NRW der jeweilige Landschaftsverband) zu klären. Die 
Entschädigungsleistung ist gegenüber dem PKV-Krankentagegeld vorrangig in Anspruch zu 
nehmen. Das Land wiederum kann dann beim PKV-Unternehmen Rückgriff nehmen.
Wichtig: Der Anspruch gemäß IfSG kann anders als der Anspruch auf Krankentagegeld auch
dann bestehen, wenn keine Erkrankung vorliegt. 

Für Selbstständige gibt es keine Entgeltfortzahlung. Ist der privat versicherte Selbstständige 
erkrankt und deswegen arbeitsunfähig, hat er grundsätzlich einen Anspruch auf 
Krankentagegeld, wenn die weiteren bedingungsgemäßen Voraussetzungen vorliegen.

Gilt gemäß § 31 IfSG ein berufliches Tätigkeitsverbot, besteht ein Anspruch auf 
Entschädigungsleistungen gemäß § 56 IfSG. Dieser Anspruch ist mit der zuständigen 
Behörde (z. B. in NRW der jeweilige Landschaftsverband) zu klären. Die 
Entschädigungsleistung ist gegenüber dem PKV-Krankentagegeld vorrangig in Anspruch zu 
nehmen. Das Land wiederum kann dann beim PKV-Unternehmen Rückgriff nehmen.
Wichtig: Der Anspruch gemäß IfSG kann anders als der Anspruch auf Krankentagegeld auch 
dann bestehen, wenn keine Erkrankung vorliegt.



Ist die Infektion noch nicht festgestellt, handelt es sich somit um einen 
Krankheitsverdächtigen bzw. um einen Ansteckungsverdächtigen. Dann liegt noch keine 
Arbeitsunfähigkeit im Sinne der MB/KT vor und die Zahlung eines KTG scheidet aus. Nach 
§ 56 Infektionsschutzgesetz haben diese Personen aber gegebenenfalls einen 
Entschädigungsanspruch gegen das Land.

Weitere wichtige Links zu Corona:

PKV-Verband: derprivatpatient.de
Bundesgesundheitsministerium: Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus
Robert Koch-Institut (RKI): Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus
RKI: aktuelle Informationen zum neuartigen Coronavirus
Stiftung Gesundheitswissen: Wie umgehen mit Corona?
BZgA: Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuartigen Coronavirus
Informationen des Auswärtigen Amtes

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) finden Sie hier.

Gut zu wissen: Auch in Krisenzeiten sind SIGNAL IDUNA-Versicherte bestens geschützt! 
 



Das sollten Sie wissen, wenn Ihre PKV versicherten Kunden aufgrund des 
Coronavirus in Kurzarbeit geschickt werden …

Was ist mit meiner Privaten Krankenversicherung bei Kurzarbeit– bleibe ich PKV versichert oder 
werde ich versicherungspflichtig? Wer beteiligt sich in dem Fall an den PKV-Beiträgen – muss der 
Arbeitgeber weiterzahlen? 
Antworten dazu finden Sie in den folgenden Ausführungen:

1. Bleibt ein PKV versicherter Arbeitnehmer bei Bezug von Kurzarbeitergeld 
versicherungsfrei – und damit weiterhin privat krankenversichert?

Zur Versicherungsfreiheit bei Bezug von Kurzarbeitergeld nimmt der Spitzenverband Bund (SpiBu) in 
seinem Rundschreiben vom 22.03.2017 Stellung.

Bewertung vorweg:
Wird ein Arbeitnehmer aktuell durch Corona in Kurzarbeit geschickt und fällt mit seinem Entgelt unter 
die Jahresarbeitsentgeltgrenze, hat das keine Auswirkungen auf seinen Versicherungsstatus. Der 
Arbeitnehmer bleibt weiterhin versicherungsfrei. Damit wird seine PKV unverändert fortgeführt. 

Die relevanten Passagen aus dem Rundschreiben nachfolgend im Wortlaut:

SpiBu-Rundschreiben vom 22.03.17, Seite 15
„Ein bei vorliegender Versicherungsfreiheit nur vorübergehendes Unterschreiten der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze, das ohne Auswirkungen auf den Versicherungsstatus bleibt, wird nur in 
engen Grenzen für zulässig und vertretbar erachtet und ist auf wenige Sachverhalte beschränkt. Hier 
in Betracht kommen im Wesentlichen die Fälle der Kurzarbeit (mit Ausnahme des Bezugs von 
Transferkurzarbeitergeld) und der stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben. In diesen
Fällen bleibt der Versicherungsstatus für die Dauer des jeweiligen Tatbestandes unverändert. Dies ist 
gerechtfertigt, da das aus Anlass der Kurzarbeit oder der Wiedereingliederung ausfallende 
regelmäßige Arbeitsentgelt durch eine Entgeltersatzleistung (Kurzarbeitergeld bzw. Krankengeld)
ersetzt wird und der eigentliche Entgeltanspruch dem Grunde nach unberührt bleibt.“

SpiBu-Rundschreiben vom 22.03.17, Seite 17
„Zu den Zeiten der Unterbrechung eines entgeltlichen Beschäftigungsverhältnisses, die ohne 
Auswirkungen auf den krankenversicherungsrechtlichen Status bleiben, zählen insbesondere:

Zeiten der Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf der Entgeltfortzahlung (unabhängig davon, ob
Krankengeld oder Krankentagegeld gezahlt wird),
Zeiten des Bezugs von Verletztengeld, Übergangsgeld oder Versorgungskrankengeld,
Zeiten des Bezugs von Mutterschaftsgeld,
Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld mit Ausnahme des Transferkurzarbeitergeldes 
nach § 111 SGB III,
Zeiten, in denen sich der Arbeitnehmer rechtmäßig im Arbeitskampf befand,
Zeiten der Teilnahme an einer Eignungsübung.“

Rechtsverbindliche Auskunft darf natürlich nur eine gesetzliche Krankenkasse erteilen.

2. Arbeitgeberzuschuss bei PKV-Versicherten in Kurzarbeit

Der PKV-Zuschuss für Kurzarbeiter ist in § 232a Abs. 2, § 249 Abs. 2, § 257 Abs. 2 Satz 3 SGB V 
geregelt (für die Pflege gilt eine analoge Anwendung). Danach muss auch bei Kurzarbeit der 
Arbeitgeber weiterhin einen (erhöhten) Zuschuss zur PKV seines Arbeitnehmers leisten.

Bewertung vorweg:
Bei Bezug von Kurzarbeitergeld (Kug) gibt es für den PKV-Arbeitgeberzuschuss eine sehr positive 
Regelung. Auf das Ist-Entgelt (= Bruttoverdienst während Kurzarbeit) ist weiterhin die paritätische 
Finanzierung anzuwenden (AG und AN teilen sich den Beitragsanteil). Und auf die Differenz von Soll-
Entgelt (= Bruttoverdienst vor Kurzarbeit) zu Ist-Entgelt trägt der AG den Zuschuss alleine. 
Vereinfacht gesagt muss der Arbeitgeber bei Bezug von Kurzarbeitergeld einen erhöhten PKV-



Zuschuss leisten, sodass die Bezahlung der PKV-Beiträge für den Zeitraum des Kug-Zeitraums 
weitestgehend gewährleistet wird. 

Die Regelung im Detail
Privat krankenversicherte Arbeitnehmer erhalten bei Kurzarbeit von ihrem Arbeitgeber ebenfalls einen 
Beitragszuschuss. Der Beitragszuschuss wird sowohl auf das Ist-Entgelt als auch auf das sog. Fiktiv-
Entgelt gewährt. Für den Beitragszuschuss beim Ist-Entgelt wird der halbe allgemeine Beitragssatz 
plus der halbe durchschnittliche Zusatzbeitragssatz herangezogen (7,85 %).

Um den Arbeitgeberzuschuss für Arbeitnehmer abzusichern, berechnet er sich nicht vom 
Kurzarbeitergeld, sondern von einem Fiktiv-Entgelt. Das Fiktiventgelt beträgt 80% des bisherigen 
Bruttoeinkommens abzüglich des Ist-Entgeltes aus dem verbleibenden Tätigkeitsteil. Aus dem Fiktiv-
Entgelt hat der Arbeitgeber auch bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern den vollen Beitrag (= 
14,6 %) als Beitragszuschuss zu zahlen. Hinzu kommt noch der auf das Fiktiv-Entgelt entfallende 
durchschnittliche Zusatzbeitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung. Im Kalenderjahr 2020 
beträgt dieser 1,1 %.

Allerdings erhält der privat krankenversicherte Arbeitnehmer als Beitragszuschuss höchstens den 
Betrag, der an das private Krankenversicherungsunternehmen insgesamt zu zahlen ist.

Weitergehende Infos zur Kurzarbeit finden Sie auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit.

Dazu folgendes Beispiel:
Paul W. ist Arbeitnehmer und PKV versichert (500 € PKV-Beitrag). Er verdient 5.400 € brutto 
(= Soll-Entgelt) im Monat. Sein Arbeitgeber beantragt für ihn aufgrund von Corona 60 % 
Kurzarbeit, das heißt er erhält von seinem Arbeitgeber nur noch 2.160 € (= Ist-Entgelt);
darüber hinaus erhält er Kurzarbeitergeld.

Soll-Entgelt 5.400 €

Ist-Entgelt 
(in diesem Beispiel 40 %)

2.160 €

Berechnung Fiktiv-Entgelt 
(80 % der Differenz zwischen Soll-Entgelt 
und Ist-Entgelt)

2.592 €

Bemessungsgrundlage aus Fiktiv-Entgelt:

a) (Ist-Entgelt + Fiktiv-Entgelt) KV-BBG:
dann (5.400 € - 2.160 €) x 80% = 2.592 €

b) Ist-Entgelt + Fiktiv-Entgelt > KV-BBG:
dann 4.687,50 € - 2.160 € = 2.527,50 €

2.527,50 €

So berechnet sich der AG-Beitragszuschuss zur PKV:

Beitragszuschuss Ist-Entgelt
2.160 € x 7,85 %

169,56 €

Beitragszuschuss Fiktiv-Entgelt
2.527,50 € x (14,6 % + 1,1 %)

+ 396,82 €

AG-Beitragszuschuss zur KV = 566,38 €



Der AG-Beitragszuschuss zur Krankenversicherung beträgt in diesem Beispiel maximal 
566,38 €. Er wird auf den Betrag begrenzt, den Paul W. für seine private 
Krankenversicherung tatsächlich insgesamt zahlen muss. Damit beträgt der AG-Zuschuss 
hier 500 €.

Wichtiger Hinweis:
Das vereinfachte und exemplarische Beispiel soll verdeutlichen, dass während der Kurzarbeit der 
Arbeitgeber einen erhöhten Arbeitgeberzuschuss zur PKV zahlen muss. Dadurch ist in vielen Fällen 
die Finanzierung des PKV-Beitrages auch während einer Kurzarbeiterphase sichergestellt. Im 
Einzelfall sind die Arbeitsagentur bzw. Lohnabrechnungsstelle des jeweiligen Arbeitgebers zu 
kontaktieren, um die genaue Zuschusshöhe zu erfahren.














































